
                                                           
1 Falls die Therapie in diesem Rahmen durchgeführt werden soll, muss die Krankenkasse innerhalb 
von 3 Tagen entscheiden.
2 Grundsätzlich kommen in Betracht: der Cannabisextrakt Sativex, Dronabinol (THC), Nabilon 
(Präparatename: Canemes), Medizinalcannabisblüten sowie daraus hergestellte Extrakte. Die 
Wirkstoffe sind THC/Dronabinol bzw. CBD (Cannabidiol) bzw. Nabilon. (Anmerkung: Einige 
Krankenkassen verlangen die Angabe bestimmter Cannabissorten. Das macht wenig Sinn, da alle 
Sorten gegenwärtig nicht immer lieferbar sind. Wenn jedoch darauf bestanden wird, sollten alle Sorten 
aufgeführt werden.)



                                                                                                                                                                                     
3 Bei mehreren Erkrankungen am besten die Erkrankung einfügen, bei der der Patient am ehesten 
austherapiert ist, sodass die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die Krankenkasse besteht.
4 Z.B.: Linderung der Symptome, Reduzierung der Anfälle, Wiedereingliederung in das Berufsleben.
5 Nur bei schwerwiegenden Erkrankungen ist die Krankenkasse zur Kostenübernahme verpflichtet. 
Eine Definition zu schwerwiegenden Erkrankungen findet sich hier: https://www.g-
ba.de/institution/sys/faq/12/
6 Z.B.: Physiotherapie, Psychotherapie, Akupunktur.
7 Hier sollten alle Medikamente und Therapieverfahren aufgeführt werden, die bisher durchgeführt 
wurden. Es kann sein, dass die Krankenkasse verlangt, dass noch bestimmte weitere Therapieoptionen 
ausprobiert werden. In einem solchen Fall muss man schauen, ob dies zumutbar ist, denn der 
Gesetzgeber hat ausdrücklich darauf verzichtet, dass Patienten austherapiert sein müssen.



                                                           
8 Diese Frage findet sich nicht in den Fragebögen der Krankenkassen. Es ist aber sinnvoll, etwas dazu 
zu schreiben, wenn positive Erfahrungen vorliegen oder beispielsweise auch eine Ausnahmeerlaubnis 
der Bundesopiumstelle für die Verwendung von Cannabisblüten aus der Apotheke. Für die 
Verpflichtung der Krankenkassen zur Kostenübernahme reicht es aus, wenn cannabisbasierte 
Medikamente zu einer relevanten zusätzlichen Verbesserung geführt haben, beispielsweise in 
Kombination mit anderen Medikamenten (Opiate, Methylphenidat, Antidepressiva, etc.)
9 Die Krankenkassen haben sich offenbar darauf geeinigt, eine solche Frage in ihre jeweiligen 
Fragebögen aufzunehmen. Dieses Vorgehen wird jedoch durch das Gesetz nicht gedeckt. 


